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 Veröffentlicht am 18.11.2019

Norm

IESG §3a Abs1

Rechtssatz

Die Klage auf Feststellung des aufrechten Dienstverhältnisses ist als ein zur Sicherung von Ansprüchen nach § 3a Abs 1

IESG geeignetes Verfahren anzusehen, wenn nach Abschluss des Verfahrens eine Geltendmachung solcher Ansprüche

beabsichtigt ist.
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